
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

St. Ingbert

 

 

               

Bodenstürze, Bruchschäden (auch Displayschäden) 

Sabotage; Vandalismus; widerrechtliche 

Beschädigung durch unberechtigte Dritte

Versicherte Sachen:  
 

 

Versichert ist je nach gewählter Variante:

 

Der Versicherungswert ist die unsubventionierte 
Verkaufspreisangabe des Verkäufers zum Zeitpunkt 
des Kaufes, ohne eine solche Empfehlung der 
durchschnittliche Verkaufspreis des Gegenstandes 
zum Zeitpunkt des Kaufes

 

 
 

Bei einem Totalschaden des Gegenstandes erhalten 
Sie eine Entschädigung in Abhängigkeit des 
Gegenstandalters, höchstens  jedoch die vereinbarte 
Versicherungssumme

e

Smart/ Komfort/ Prestige
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das Abhandekommen durch

Diebstahl 

Einbruchdiebstahl 

Raub 

Plünderung



 
  
 Ein beschädigter oder zerstörter Gegenstand ist aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen
 Wird der versicherte Gegenstand im Rahmen eines Versicherungsfalles oder im Rahmen einer Garantie oder der

gesetzlichen Gewährleistung durch den Hersteller oder Händler durch einen Ersatzgegenstand ersetzt, müssen Sie uns die
Rechnungs-, IMEI- (Handy) oder Seriennummer (sonstiger elektronischer Gegenstand) des Ersatzgegenstandes mitteilen

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass wir den   

Beitrag ordnungsgemäß einziehen konnten und Forderung ausgeglichen ist. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz erst 

mit der Zahlung. Die Deckung endet bei festen Vertragslaufzeiten mit Ablauf des 12., 24. oder 36. Vertragsmonats, je nach 

Auswahl, automatisch. Eine Verlängerung ist in diesen Fällen nicht möglich. Bei Verträgen mit unbegrenzter Laufzeit findet eine

automatische Verlängerung um jeweils ein weiteres Jahr statt, es sei denn, Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.

Bei Verträgen mit einer festen Vertragslaufzeit gilt: Der Versicherungsvertrag endet automatisch mit Ablauf der fest

vereinbarten Laufzeit ohne, dass es einer Kündigung bedarf. Außerdem können Sie oder wir den Vertrag in Ausnahmefällen

auch vorzeitig kündigen (sog. Sonderkündigungsrecht). Das ist z. B. im Schadenfall möglich. Weitere Sonderkündigungsrechte

können Sie den Versicherungsbedingungen zu Ihrem Vertrag entnehmen.

Bei Verträgen mit einer unbegrenzten Laufzeit gilt: Sie können den Vertrag jederzeit täglich kündigen. Wir hingegen können

den Vertrag zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit kündigen (das müsste unsererseits spätestens drei Monate vorher

geschehen). In bestimmten Fällen dürfen wir aber auch vorzeitig, z. B. nach einem Schadenfall, kündigen. In solchen Fällen

endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit.
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